
1 

Gemeindeamt Neukirchen bei Lambach    „Zugestellt durch Post.at“ 

      Pol. Bezirk Wels - Land              Amtliche Mitteilung! 

4671 Neukirchen bei Lambach, Neukirchen 8           An einen Haushalt! 

            www.gemeindeneukirchen.at 

29. Jänner 2025 

 

R U N D S C H R E I B E N  Nr.  1 /2025 
 

 

Steuern und Abgaben für 2025 
 

Für das Haushaltsjahr 2025 wurde in der Gemeinderatssitzung vom 12. Dezember 2024 die 
Vorschreibung und Einhebung der Gemeindesteuern und Abgaben mit nachstehenden 
Hebesätzen beschlossen. Wasser-, Kanal- und Abfallgebühren wurden angehoben, um die 
vorgeschriebene Kostendeckung bzw. die Mindestgebühren zu erreichen. 
 

Grundsteuer A         mit           500 v.H.d. Steuermessbeträge 
 

Grundsteuer B         mit           500 v.H.d. Steuermessbeträge 
 

Hundeabgabe       50,00   € für jeden Hund 
 

        30,00   € für Wachhunde  
 

Leichenhalle-Benützungsgebühr 70,00 € (incl. Mwst.) 
 

Wasserbezugsgebühr (inkl. 10% Mwst.) ab 1.1.2025   2,75 € je m³ Wasserverbrauch  
 

Zählermiete für Wasserzähler halbjährlich   8,69 €  (incl. Mwst.) 
 

Kanalbenützungsgebühr (inkl.10% Mwst.) viertelj. 61,60 € je Einwohnergleichwert 
 

Abfallgebühren (inkl.10% Mwst.) 13,90 € pro Entleerung 90 lt.Tonne 
 

11,80 € pro Entleerung 60 lt.Tonne 
 

  4,30 € pro Entleerung Biotonne 
 

11,80 € pro Abfallsack 
 

Kindergarten Busbegleitung (monatlich)   25,00 € (incl. Mwst.) 
 

Die Kommunalsteuer beträgt kraft Gesetzes 3 % der Bemessungsgrundlage. 
Der Beitrag zu den Kosten der Herstellung öffentlicher Verkehrsflächen ist anlässlich der 
Erteilung einer Baubewilligung für den Neu- Zu- oder Umbau von Gebäuden bzw. bei 
Errichtung der öffentlichen Verkehrsfläche vorzuschreiben. Die Höhe des 
Verkehrsflächenbeitrages richtet sich nach der Bauplatzfläche und beträgt z.B. für einen 
Bauplatz mit 900 m2 € 3.420,-. 
Der Verkehrsflächenbeitrag fällt auch dann an, wenn die öffentliche Verkehrsfläche bereits 
vor Jahren errichtet wurde und für das betreffende Grundstück noch nie eine 
Beitragsvorschreibung erfolgte. 
 

Gem. § 25 Oö. ROG 1994 hat die Gemeinde dem Eigentümer eines Grundstücks oder 
Grundstücksteils, das im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmet, 
jedoch nicht bebaut ist, je nach Aufschließung einen Aufschließungsbeitrag vorzuschreiben. 
Dieser Beitrag wird in 5 Jahresraten vorgeschrieben und wird beim Anschluss an die Wasser- 
Kanalanlage bzw. bei der Verrechnung des Verkehrsflächenbeitrages angerechnet. 
 

Ist ein Grundstück nach 5 Jahren noch nicht bebaut, ist ein Erhaltungsbeitrag im Bauland zu 
leisten. Dieser beträgt für die Abwasserentsorgungsanlage 33 Cent/m2 und für die 
Wasserversorgungsanlage 15 Cent/m2. 

http://www.gemeindeneukirchen.at/
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Anschlussgebühren Wasser/Kanal – 2025 
 

Die Mindestanschlussgebühr an die Gemeindewasserversorgungsanlage beträgt für einen 
Belastungsanteil € 3.069,-- inkl. 10 % MwSt. 
 

Ein Belastungsanteil entspricht einer Wohnung, bei einem Ein- oder Zweifamilienwohnhaus 
sowie bei Land- und forstwirtschaftlichen Objekten jeder eigenen Wohneinheit mit einer 
verbauten Fläche von bis zu 170 m². Für jeden zweiten und jeden weiteren zu berechnenden 
Belastungsanteil werden Ermäßigungen von 40 bis 60 % gewährt. 
Bei Zubauten bzw. Änderungen der Berechnungsgrundlage sind entsprechende 
Ergänzungsgebühren zu den Anschlussgebühren zu leisten. 
 

Ortskanal für ersten Belastungsanteil €  5.126,00 inkl. 10% MwSt. 
 

Für den zweiten Belastungsanteil €  2.563,00 inkl. 10% MwSt. 
 

Für den dritten und jeden weiteren Belastungsanteil €  1.922,25 inkl. 10% MwSt. 
 

Bei der Wasserversorgung ist besonders in der kalten Jahreszeit darauf zu achten, dass 
Garten- und Außenleitungen abgesperrt werden, um Frostschäden und Wasserrohrbrüchen 
vorzubeugen. Auch sind die Überdruckventile bei Heizungen zu kontrollieren. Ein Blick auf 
den Wasserzähler kann vor unangenehmen und unnötigen Wasserverbräuchen schützen! 
 

Weiters wird darauf hingewiesen, dass im Versorgungsbereich der öffentlichen 
Wasserversorgung eine Anschlusspflicht besteht. Für angeschlossene Objekte besteht lt. 
Gesetz eine Bezugspflicht aus der öffentlichen Wasserversorgung! 
 

Nachdem die Gemeinde Neukirchen bei Lambach im Finanzjahr 2025 auch zu den 
Härteausgleichsgemeinden zählt, wurden u.a. für die Benützung von 
Gemeindeeinrichtungen Benützungsgebühren und Tarife für die Gebäude- und 
Turnsaalbenützung beschlossen. Auch wurde ein Gemeindezuschlag zur 
Freizeitwohnungspauschale in Höhe von 150 % für Freizeitwohnungen bis 50 m² und von 200 
% für Freizeitwohnungen über 50 m² beschlossen. 
Die Verordnungen finden Sie auf unserer Gemeindehomepage: 
www.gemeindeneukirchen.at unter: Bürgerservice/Verordnungen 
 

Personelle Änderungen in der Verwaltungsgemeinschaft 
 

Im Jahr 2024 haben sich einige Änderungen in unserer Verwaltungsgemeinschaft Aichkirchen-
Bachmanning-Neukirchen bei Lambach ergeben. 
Unsere Kollegin Frau Janine Walcher (Verwaltung) ist im Dezember 2024 in Karenz gegangen 
und hat vor ein paar Wochen ihren Sohn entbunden. Frau Hatice Yüksel (Reinigungskraft 
Kindergarten Bachmanning) befindet sich derzeit in Mutterschutz und wird ihr Baby im 
Frühling entbinden.  Neu in den Verwaltungsdienst/Bürgerservice wurden für das 
Gemeindeamt Bachmanning Frau Ruth Neußer und für das Gemeindeamt Neukirchen bei 
Lambach Frau Kassandra Kinberger eingestellt. Ebenfalls neu wurde Frau Ruza Zeba für die 
Reinigung der Volksschule Bachmanning und des Gemeindeamtes Bachmanning 
aufgenommen. Frau Brigitte Saltiel vom Gemeindeamt Bachmanning unterstützt bereits 
laufend Herrn Johannes Himmelbauer am Gemeindeamt Neukirchen bei Lambach. Herr 
Himmelbauer wird im Sommer 2025 in den wohlverdienten Ruhestand eintreten, Frau Saltiel 
wird danach seine Agenden in Neukirchen bei Lambach übernehmen. 
 

Wir wünschen allen Gemeindebediensteten alles Gute und 
viel Freude mit ihrer neuen Aufgabe! 

http://www.gemeindeneukirchen.at/
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Einladung zum Seniorennachmittag 
 

Die Gemeinde Neukirchen bei Lambach lädt alle Gemeindebürger/innen ab dem 
Pensionsalter am 

 

Samstag, 08. Februar 2025 
 

zum Seniorennachmittag ein. Die Veranstaltung beginnt mit dem 
 

Gottesdienst mit Blasiussegen um 11:00 Uhr 
in der Pfarrkirche. 

 

Anschließend wird im Pfarrsaal des Pfarrhofes zum Mittagessen eingeladen. 
 

Auf Euer Kommen und einen gemütlichen Nachmittag freut sich die Gemeinde Neukirchen 
bei Lambach. 

Bürgermeister Andreas Obermayr 
 
 

Faschingsumzug Neukirchen bei Lambach 
 

Einladung zum Faschingsumzug am 
Faschingsdienstag, den 04. März 2025 

ab 10.00 Uhr am Gemeindevorplatz 

 
Heuer wird der Höhepunkt des närrischen Treibens in 
Neukirchen bei Lambach wieder gefeiert. Die 
Kindergartenkinder, Schüler und die Bevölkerung ziehen- 
begleitet von der Trachtenmusikkapelle- zum 
Gemeindevorplatz. Die Kinder laden mit Gesängen und 
lustigen Spielen zum bunten Faschingstreiben ein. Glühwein, 
Krapfen, Weckerl und Tee gibt’s zur leiblichen Stärkung.  
Ausklang im Gasthaus Oberndorfer! 

 
Auf zahlreiches Kommen der Neukirchner/innen freuen sich die Veranstalter!! 

 

Essen auf Rädern 
 
Seit September 2024 gibt es in unserer Gemeinde das Angebot von „Essen auf Rädern“, 
welches die Küche des Klosters Nazareth in Stadl-Paura zubereitet. 
 
Das Essen wird in der Zeit zwischen 12:15 und 13:45 Uhr in einer Essensbox angeliefert. 
Es stehen zwei Hauptgänge zur Auswahl. An Sonn- und Feiertagen wird nur ein Menü 
angeboten. 
 
Falls Interesse besteht, freut sich Frau Schobesberger Nicole von der Stiftung Liebenau (Küche 
Kloster Nazareth) in Stadl-Paura Tel.: 07245/21126470 über Ihren Anruf. 
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Zivilschutz - Selbstschutztipp 
 

Euronotruf 112 
 
Der Euronotruf ist eine gebührenfreie, in Europa 
länderübergreifende Notrufnummer, welche unter der 
Rufnummer 112 erreichbar ist. Wird er gewählt, gelangen Sie 
automatisch zur nächsten Sicherheitszentrale bzw. in 
Österreich zur nächsten Polizeidienststelle, die je nach Notfall 
die zuständige Einsatzorganisation verständigt. 
 
VORTEILE DES EURONOTRUFS  

➢ Er ist auch ohne SIM-Karte und bei Tastensperre anwendbar  
➢ Der Euronotruf 112 wird mit höchster Priorität behandelt. Sollte kein Funkkanal frei 

sein, können sogar normale Gespräche aus dem Netz genommen werden  
➢ Der Euronotruf ist kostenfrei!  
➢ Funktioniert auch bei einem Wertkartenhandy, wenn kein Guthaben vorhanden ist 

 
ACHTUNG  

➢ Bei Wanderungen oder Bergtouren den Akku vorher voll aufladen und vor Kälte 
schützen  

➢ Mit leerem Akku kein Notruf und keine Ortung durch Suchtrupps möglich  
➢ Bei intaktem Akku kann das Handy auch als Notlicht oder für Lichtsignale genutzt 

werden 

 
WICHTIGE NOTRFUNUMMERN IN ÖSTERREICH  
➢ 122 Feuerwehr  
➢ 133 Polizei  
➢ 144 Rettung  
➢ 130 Landeswarnzentrale  
➢ 140 Bergrettung  
➢ 141 Hausärztlicher Notdienst  
➢ 112 Euronotruf 
 
 
 
In allen EU-Mitgliedsstaaten ist der Euronotruf 112 anwendbar. Weitere Länder mit Notruf 
112 sind auf www.sos112.info aufgelistet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oberösterreichischer Zivilschutz 

Petzoldstraße 41, 4020 Linz 

Telefon: 0732/652436 

E-Mail: office@zivilschutz-ooe.at 

Internet: www.zivilschutz-ooe.at 

mailto:office@zivilschutz-ooe.at
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Berufsbegleitender Rettungssanitäterkurs startet bald! 
 

Ortsstelle Lambach – Stadl-Paura 
Max.-Pagl-Straße 8 
4650 Lambach 

 
Tel.: +43 (7245) 311 34 – 0, E-Mail: lambach@o.roteskreuz.at,   
www.roteskreuz.at/ooe; www.greatest-stories.com 
 

Werde Teil unseres Teams! Wir haben die passende Jacke für dich! 
 
Erlebe das „Abenteuer Helfen“ hautnah, finde Sinn und Spaß im Leben, 
schließe neue Freundschaften und werde Teil der größten humanitären 
Hilfsorganisation. Zusammen gestalten wir Hilfe für Menschen in Not 
und sammeln dabei wertvolle Erfahrungen. Die Rote Jacke hängt für 
Dich bereit und ruft Dich auf, mitanzupacken!  
 
Anmeldung oder Fragen? 

https://oerk.at/ehrenamt (QR-Code) oder einfach anrufen    0664 8234 225  
 

 
 

Termine - Vorankündigungen 
 
08. Februar 2025 Seniorennachmittag (Gemeinde und Pfarre) 
   11:00 Uhr Pfarrkirche Neukirchen bei Lambach 
 

01. März 2025  Musik-Fasching „Sketches & Party“ 
20:00 Uhr „Feierwerk“ Mehrzweckgebäude 
 

04. März 2025  Faschingsdienstag in Neukirchen  
   10:00 Uhr Umzug 
 

05. März 2025  Aschermittwoch Hl. Messe 19:00 Uhr 
 

08. März 2025  Traunuferlauf (Lambach – Stadl-Paura) 
 

09. März 2025  Frühjahresausstellung – Kunst am Hof 11 Uhr Hollengut 
Ausstellende Künstler: Evelyn Kreinecker und Josef Derflinger 
 

14. März 2025  „Mitten drin statt nur dabei“  
Lindemayrsaal Neukirchen 

 
 

         Mit freundlichen Grüßen 
 
       Der Bürgermeister: 

          Andreas Obermayr e.h. 

mailto:lambach@o.roteskreuz.at
http://www.roteskreuz.at/ooe
https://oerk.at/ehrenamt
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zum kostenlosen Vortrag 

„Digitale Mediennutzung - wie kann ich mein Kind gut begleiten“ 

durch die Referentin 

Regina Edthaler 

 

06. März 2025 um 18:00 Uhr  
im Turnsaal der Volksschule Neukirchen bei Lambach 

 

Digitale Geräte haben längst unseren Alltag erobert. Dass auch Kinder und Jugendliche 

sehr viel Zeit online verbringen, ist für viele Eltern und andere erwachsene 

Bezugspersonen eine Herausforderung: Es gilt, gemeinsam Regeln zum Umgang mit 

digitalen Medien im Familien-, aber auch Schul- und Arbeitsalltag zu finden. Im 

Rahmen des Saferinternet.at-Elternabends für Schulen stärken Expert/innen die 

digitalen Kompetenzen und unterstützen dabei, ihre Kinder beim 

verantwortungsvollen Umgang mit Handy, Internet & Co. zu begleiten. Wie Eltern am 

besten digitale Themen ansprechen, wie Kinder ihre Privatsphäre schützen können, 

wieviel Bildschirmzeit okay ist oder wie man einen guten Mix aus Online- und Offline-

Aktivitäten schafft, sind einige mögliche Themen des Workshops. 

 

 

 

 

Die Verwaltungsgemeinschaft Aichkirchen, Bachmanning und Neukirchen freut sich 
auf euer Kommen! 


